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Sehr geehrter Herr Präsident! 

 

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 2201/J vom 5. November 2018 der 

Abgeordneten Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich Folgendes 

mitzuteilen: 

Zu 1. und 2.: 

Die Art der Gewinnermittlung wird in den Erklärungen immer pro Betrieb 

(= Erklärungsbeilage) bekanntgegeben. Hat ein Unternehmer/eine Unternehmerin mehrere 

Betriebe, kann er/sie auch für diese unterschiedliche Arten der Gewinnermittlung wählen. 

Die in der Umsatzsteuererklärung erklärten Umsätze stellen den Gesamtbetrag der im 

Rahmen des Unternehmens getätigten Umsätze dar, eine Herauslösung der auf einzelne 

Betriebe entfallenden Teilumsätze aus den Umsatzsteuerdaten ist nicht möglich. 

Eine Auswertung in der gemäß vorliegender Anfrage gewünschten Form (bezogen auf die in 

der Umsatzsteuer erklärte Umsatzhöhe) ist daher nicht durchführbar. 
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